
\,lsIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Wien, am 10.10.1989 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 
R-889/Scha/R 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Wasserrechtsgesetz 
1959 geändert wird: "Wasser­
buch-Novelle"; Stand: August 
1989 

Durchwahl: 
515 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs übermittelt in der Anlage 25 Exemplare ihrer Stel­

lungnahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

Für den Generalsekretär: 

~~~ 

25 Beilagen 

1014 Wien, Löwelstraße 12, Postfach 124, Telefon 53 441, Telefax 53 441328, Fernschreiber 13/5451 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An dcl.S 

Bundesministe!"itun fÜr La.'1d­
und Forstwirtschaft 

Stubenring 1 
1010 Hien 

Ihr Zeichen/Schreiben .vom: 
16.550/05-15/89 8.8.1939 

\tJien, ilia 10.10.1939 

Unser Zeichen: 
I1.-SS9/Scha/R 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Nasserrechtsgesetz 
1959 geändert vlird: U\:Jasser­
buch-!~lovelle"; Stand: August 
1989 

Durchwahl: 
515 

Die Präsidentenkonferenz der Land\tlirtschaftskammern Öster­

reichs beehrt sich, dem Bundesministerium f~r Land- und 

Forstwirtschaft zu dCIJ im Betreff genannten Gesetzentwurf 

folgende Stellungnahll~ bekanntzugeben: 

Allgemeine~ 

Die Novel1ierung des WRG 1959 zur Neuordnung des Wasserbu­

ches und des Verfahrens zur Ersichtlichrnachung von Wasser­

rechten ist grundsätzlich zu begr~ßen, da die vorgeschlagene 

Regelung eine bedeutende Verbesserung 0egen~ber der gegen­

wärtigen und in den Erläuterungen (~ 8) vorgezeichneten 

Verfahrensprozedur beinhaltet. Mit der vorgesehenen Neure­

gelung \,~Tird aber di2 auf dem ~'1J\G 1934 basierende 'iJasser­

buchverordnung entbehrlich, ohne daß diese Vorschrift durch 

die Übergangsbestimmungen des Art. 11 des Entwurfes expres­

sis verbis außer Kraft gesetzt wird. Es kann aber kein 
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Zweifel daran bestehen, daß die geltende \'Jasserbuchveroro­

nung mit dem Inkrafttreten der gegenst~ndlichen Novellierung 

des vJHG 1959 gegenstandslos wird, weshalb ein diesbezüg­

licher Hinweis in die Übergangsbestimmungen aufzunehnen 

w~re. Dem Entwurf ist somit insbesondore aus Gründen der 

Verwaltungsökonomie zuzustimmen. Das Verfahren zur Ersicht­

lichmachung von Wasserrechten wird gegenüber der in Geltung 

befindlichen Regelung nicht nur vereinfacht, sondern auch 

wesentlich beschleunigt werden. 

Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Novellierungsentwurf 

darf die im Vorjahr zur Begutachtung ausgesendete vmG-No­

velle in Erinnerung gebracht werden, über die intensive 

Parteienverhandlungen geführt werden. Wenn auch beide Be­

reiche nicht unmittelbar voneinander abhÄngen, so erscheint 

es dennoch wünschenSl,'lert, wenn sowohl die vorliegende wie 

auch die bereits im Jahr 1988 ausgesandte Novelle gleich­

zei tig vera~)schiedet werden würden. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artilcel I: 

Zu Z 1 (§ 103 a): 

Der beabsichtigte Ausschluß bestimmter Planunterlagen aus 

Gründen von Gesch~fts- oder Betriebsgeheimnissen von der 

allgemeinen Einsichtnahme ist als ~ußerst unscha.rf zu be­

zeichnen. 

Die Behörde hat anl~ßlich der mündlichen Verhandlung nach 

§ 40 Abs. 2 AVG bereits gegenw~rtig darüber zu wachen, 

c;:'iaß die Vornahme eines l\ugenscheines nicht zur Verletzung 

eines Betriebs- oder Gesch~ftsgeheimnisses mißbraucht wird. 

Aus der Zusammenschau der Erl~uterungen zur neuen Bestimmung 

ergibt sich, daß bestimrnte durch Bescheid der \,\'asserrechts­

behörde festzulegende Planunterlagen zwar von der allgemei-
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nen Einsichtnahme ausgeschlossen werden können, jedoch 

den Parteien im Rahmen der Akteneinsicht nach § 17 AVG 

nach wie vor die Möglichkeit zur Einsichtnahme gegeben 

ist. 

Der Entwurf hätte den Begriff der allgemeinen Einsichtnahme 

deutlich zu präzisieren, da aufgrund der Verweisung auf 

§ 40 AVG nur davon ausgegangen werden kann, daß anläßlich 

einer mündlichen Verhandlung nicht auch Zeugen oder Sach­

verständige in die von der Behörde zur Einsichtnahme aus­

geschlossenen Planunterlagen Einsicht nehmen sollen. Dadurch 

können sich aber insoweit Schwierigkeiten ergeben, als ein 

Sachverständiger zur Beurteilung eines bestimmten Projektes 

in alle Unterlagen Einsicht nehmen muß, da er ansonsten 

nicht in der Lage wäre, eine umfassende, alle Aspekte des 

Projektes berücksichtigende Stellungnahme zu erstatten. 

Die Erläuterungen zu dieser Bestimmung lassen jedenfalls 

die zweifelsfreie Schlußfolgerung zu, daß ausschließlich 

im Rahmen einer mündlichen Verhandlung nicht jedermann 

in alle Planunterlagen Einsicht nehmen kann, dieses Recht 

aber den Parteien des Verfahrens nach wie vor gewährleistet 

wird. 

Trotz dieser sich aus den Erläuterungen ergebenden Inter­

pretation erscheint eine präzisere Fassung dieser Bestimmung 

unumgänglich. 

Zu Z 3 (§ 125): 

Nach Abs.l dieser Vorschrift sollen sämtliche Bescheide 

bereits mit Erlassung dem Landeshauptmann zugeleitet und 

von diesem im Wasserbuch ersichtlich gemacht werden. 
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Es erhebt sich aber die Frage der Sinnhaftigkeit der vorge­

sehenen Regelung, wenn ein Bescheid der 1. Instanz durch 

die 2. Instanz behoben oder abgc~ndert wird. Auch aus GrGn­

den der Verwaltungsvereinfachung erschiene es zweckm~ßiger, 

nur die bereits in Rechtskraft erwachsenen Bescheide im 

Wasserbuch ersichtlich zu machen, da der Landeshauptmann 

als Wasserbuchbeh~rde im Falle von Änderungen als Ergebnis 

von Rechtsnlittelverfahren st~ndig Berichtigungen vornehmen 

mGßte. Aus diesem Grunde sollten ausschließlich rechtskr~f-

tige Bescheide in das \;asserbuch aufgenommen werden. 

Soferne an der Fassung des Entwurfes festgehalten wird, 

müßte die Ersichtlichmachung den Vermerk der noch nicht 

eingetretenen Rechtskraft enthalten. Darauf mGßte im Gesetz 

ausdrücklich hingewiesen i,.';erden. Ansonsten würde die be­

treffende Eintragung unvollst~ndig sein. 

Zu Z 4 (§ 126): 

Hinsichtlich des l\.usschlusses von Planunterlagen von der 

allgemeinen Einsichtnahme gemäß Abs .1 "'lird auf die zu Z.l 

(§ 103 a) gemachten AusfGhrungen verwiesen. 

Zu Artikel 11 (Übergangsbestimmungen): 

Die mit der Änderung des 'i'JRG 1959 außer Kraft tretenden 

Bestimmungen sind Z\'lar taxativ angeführt, es wird aber 

nicht auf die geltende und eingangs bereits erw~hnte Was­

serbuchverordnung vom 22.8.1948, BGBl. Nr. 201/48, i.d.g.F., 

Bezug genommen. Da nicht davon ausgegangen werden kann, 

daß diese Vorschrift weiterhin in Geltung bleiben soll, 

müßte diese ebenfalls außer Kraft gesetzt werden. Es ist 

auch nicht recht verst~ndlich, daß die Erläuterungen hierauf 

keinen Bezug nehmen. 
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Zu Abs .1 vvird auf ein Redaktionsversehen hi ngewiesen. Da 

§ 22 l\bs. 2 außer I(raft gesetzt wird, müßte der bisherige 

J\bs.3 die Absatzbezeichnung 2 erhalten. 

Wenn dem Landeshauptmann die im Wasserhuch ersichtlich zu 

machenden Bescheide bereits mit Erlassung zuzuleiten sind, 

dann vlürde sich Abs. 2 der Übergangsbestimmungen bereits 

als entbehrlich erweisen. 

Das Pr~sidium des Nationalrates wird von dieser Stellung­

nahme durch Übersendung von 25 Abzügen in Kenntnis gesetzt. 

Der Prnsident: 
ur:'!. \n~. liorfier 

Der Generalsekretär: 
gez. 01' v'~rhl ~\. ,\\. ' .. 
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